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VfGG §85 Abs2 / Fremdenpolizei
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Interessenabwägung

Ausweisung gemäß §17 Abs1 FremdenG.

Durch die Durchsetzung des Bescheides würde der Beschwerdeführer einen schweren persönlichen und 9nanziellen

Schaden erleiden. Der Beschwerdeführer habe hier ein Haus gekauft und ein Unternehmen gegründet. Seine Familie

lebe auch in Österreich.
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